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Vorbemerkung

Fremdsprachliche Begriffe sind, sofern es sich nicht um einen englischsprachigen Begriff handelt, kursiv

und durch Angabe der jeweiligen Sprache gekennzeichnet. Im Kapitel 5 sind Begriffe und Zitate aus der

bahasa minangund in Kapitel 6 Begriffe und Zitate aus den Sprachen der Kayan nicht gesondertgekenn-

zeichnet. Die Schreibweise derbahasa indonesia, der bahasa minangund der Sprachen der Kayan folgt

der neueren indonesischen Orthographie. In Begriffen und Zitaten aus den Sprachen der Kayan wird in

Ergänzung dazu der Glottalstop durch ein Apostroph (‘) markiert. Wenn nicht anders angegeben, handelt

es sich bei Begriffen aus den Sprachen der Kayan um westliches Kayan nach Hudson (1978: 31). Da es

auch im westlichen Kayan je nach Region verschiedene Dialekte gibt, verwende ich, wenn es sich nicht

um Begriffe des Dialekts der am Mendalam lebenden Kayan handelt, aus Gründen der Konsistenz die von

Jérôme Rousseau benutzten Begriffe eines Dialektes des westlichen Kayan, der von den in Zentralborneo

am Oberlauf des Baluy-Flusses lebenden Kayan gesprochen wird. Für Übersetzungen von Begriffen und

Zitaten aus diesem Dialekt wurde das von Rousseau publizierte Wörterbuch (1974b), sowie eine vom

selben Autor veröffentlichte Wörterliste (1998: 331ff) herangezogen. Bei der Darstellung der in

Zentralborneo am Mendalam lebenden Kayan wurden die von Ngo verwendeten Begriffe benutzt (1989,

1996). Artikel vor fremdsprachlichen Begriffen richten sich nach der Bedeutung des jeweiligen Begriffes

in der wörtlichen Übersetzung. So würde beispielsweise der indonesische Begrifftanah pusaka(Land,

das ein Erbe darstellt; ererbtes Land; ind.) als ‚dastanah pusaka‘ erwähnt werden.

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Dt. Datuk, Datuek(Titel hoheradat-Funktionäre der Minangkabau, insbesondere

pangulutragen einen solchen Titel;bahasa minang)

ind. indonesisch

IWF Internationaler Währungsfond

KAN Kerapatan Adat Nagari(adat-Ratsversammlung einernagari; ind.)

mal. malaiisch

NGO Non Governmental Organisation

nl. niederländisch

UUD 45 Undang-undang dasarvon 1945 (Grundlegendes Gesetz von 1945 / Verfassung

der Republik Indonesien; ind.)

UUPA Undang-undang Pokok Agraria(Grundlegendes Agrargesetz; ind.)
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1. Einleitung

Diese Arbeit behandelt das Landrecht der in Westsumatra lebenden Minangkabau und der im östlichen

Teil von Kalimantan lebenden Kayan Dayak im Kontext des Nationalstaates Indonesien.

Als Landrecht kann man Rechts- und Regelsysteme bezeichnet, die den Besitz, die Nutzung und den

Zugang zu Land regeln. In der Ethnologie werden diese als Teil des Bodenrechtes betrachtet. Das Boden-

recht einer Gesellschaft umfasst dabei alle Regeln, die die Verteilung und Nutzung von Grund und Boden

und seiner Ressourcen bestimmen (Hirschberg 1999: 55f). Der Begriff Bodenrecht bezieht sich somit auf

Land im Sinne von Grund und Boden und damit primär auf Land, das für den Anbau von Nutzpflanzen

oder auch weidewirtschaftlich genutzt wird oder nutzbar ist. Es umfasst daneben aber auch Regeln der

Nutzung durch Jagd- und Sammeltätigkeit und Regeln, die den Zugang zu Ressourcen regulieren. In

dieser Arbeit wird Landrecht entsprechend dieser Definition als Bodenrecht betrachtet. Es beinhaltet

damit alle normativen Regeln einer Gesellschaft, die den Besitz und die Nutzung von landwirtschaftlich

genutztem oder nutzbarem Land betreffen. Andere Bereiche des Bodenrechtes, dies betrifft Regeln des

Besitzes und der Nutzung von Ressourcen, bei denen es sich nicht um landwirtschaftlich genutztes oder

nutzbares Land handelt, werden dabei jedoch ausgeklammert.1

Beim Bodenrecht handelt es sich um einen Teilbereich des umfassenderen Konzeptes der Besitzrechte

(property rights), die als Beziehungen zwischen sozialen Einheiten in Bezug zu bestimmten Objekten

betrachtet werden:

„Property rights are legal relationships between social entities with respect to valuable objects. They

connect property holders and elements of the physical environment and define the rights and options

holders have vis-à-vis others, the temporal duration of such rights and the conditions under which such

rights can be acquired.” (F. von Benda-Beckmann 2001a: 298).

Die Halter von Besitzrechten besitzen dabei eine Vielzahl von Rechten, die beispielsweise unter anderem

deren Nutzung, die Nutzung von Erträgen aus der Nutzung von Objekten und die Weitergabe von

Rechten an andere soziale Einheiten betreffen. Besitzrechte werden daher auch nach einer von Maine

geprägten Metapher als ein Bündel von Rechten (‚bundle of rights‘) betrachtet, in dem sämtliche Rechte

enthalten sind, die der Besitzer eines Objektes in Bezug auf das Objekt besitzt (siehe Maine 1986 [1861]).

In Indonesien sind die Besitzrechte einer Ethnie ein Bestandteil ihresadat (ind.). Mit diesem Begriff wird

in Indonesien das ideell-normative System einer Gesellschaft bezeichnet, das sämtliche Regeln, Ge-

bräuche und Moralvorstellungen, sowie kosmologische und religiöse Anschauungen umfassen kann und

das in seiner Gesamtheit denadat der jeweiligen Gesellschaft darstellt (siehe F. von Benda-Beckmann

1979: 113f). Das Bodenrecht einer Ethnie ist daher in Indonesien in der Regel ein normativer Teilbereich

ihresadat. Adat-Besitzrechte undadat-Bodenrechte spielen in den ländlichen Gebieten Indonesiens eine

1 Dies betrifft damit unter anderem auch Wasserrechte, obwohl diese als Teil des Bodenrechtes gelten, der insbe-

sondere bei einer agrikulturellen Wirtschaftsweise von essentieller Bedeutung ist. Aufgrund der besonderen Eigen-

schaften und der daraus resultierenden besonderen Charakteristiken der Nutzungsweise dieser Ressource werden

Wasserrechte in der Regel aber auch als separater Bereich des Bodenrechtes betrachtet (siehe Biezeveld 2002:

197ff).


